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Mögliche Gebühren für Privatgutachten 

 
Auszüge aus der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), Stand 01.01.1996, und der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ),  
Stand 01.01.2012. 
 
  
Basis: GOÄ 1996; Punktwert: 

GOZ  2012; Punktwert: 
5,82873 Cent 
5,62421 Cent 

   
 
 

 

Art der Leistung  Nr. Punktzahl 1-facher 
Satz 
€ 

2,3-facher 
Satz 
€ 

3,5-facher 
Satz 

€ 
Gutachten 
- Schriftliche gutachterliche Äußerung 
  
- Schriftliche gutachterliche Äußerung mit einem das gewöhn-

liche Maß übersteigenden Aufwand – gegebenenfalls mit 
wissenschaftlicher Begründung -, je angefangene Stunde 
Arbeitszeit 

 

 
80 GOÄ 

 
85 GOÄ 

 
300 

 
500 

 
17,49 

 
29,14 

 
40,22 

 
67,03 

 
61,20 

 
102,00 

 Begründungsschwelle 
 Höchstsatz 
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Schreibgebühren 
- je angefangene DIN-A4-Seite 
 
- je Kopie 

 
 Die Schreibgebühren nach den Nummern 95 und 96 GOÄ sind 

nur neben den Leistungen nach den Nummern 80, 85 und 90 
GOÄ und nur mit dem einfachen Gebührensatz abrechnungs-
fähig. 

 

 
95 GOÄ 

 
96 GOÄ 

 
60 
 
3 

 
3,50 

 
0,17 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

Einzelleistungen, z. B. 
- eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, 

Mund- und Kiefererkrankungen einschließlich Erhebung des 
Parodontalbefundes sowie Aufzeichnung des Befundes 

 

 
0010 GOZ 

 
100 

 
5,62 

 
12,94 

 
19,68 

- ggf. Abformung eines Kiefers für ein Situationsmodell, auch 
Teilabformung, einschließlich Auswertung zur Diagnose oder 
Planung 

 

0050 GOZ 120 6,75 15,52 23,62 

- Abformung beider Kiefer für Situationsmodelle und einfache 
Bissfixierung einschließlich Auswertung zur Diagnose oder 
Planung 

 zzgl. Material- und Laborkosten 
 

0060 GOZ 260 14,62 33,63 51,18 
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- Optisch-elektronische Abformung einschließlich vorbereiten-

der Maßnahmen, einfache digitale Bissregistrierung und Ar-
chivierung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich 

 
- Vitalitätsprüfung eines Zahnes oder mehrerer Zähne ein-

schließlich Vergleichstest 

 

 
0065 GOZ 

 
 
 

0070 GOZ 

 
80 
 
 
 

50 

 
4,50 

 
 
 

2,81 

 
10,35 

 
 
 

6,47 

 
15,75 

 
 
 

9,84 

Spezielle Einzelleistungen bei funktionellen Problemen 
- Klinische Funktionsanalyse einschließlich Dokumentation 
 
 Die Leistung nach der Nummer 8000 umfasst folgende zahnärztli-

che Leistungen: prophylaktische, prothetische, parodontologische 
und okklusale Befunderhebung, funktionsdiagnostische Auswer-
tung von Röntgenaufnahmen des Schädels und der Halswirbelsäu-
le, klinische Reaktionstests (z. B. Resilienztest, Provokationstest). 

  

 
8000 GOZ 

 
500 

 
28,12 

 
64,68 

 
98,42 

- Im Einzelfall können ggf. weitere funktionsanalytische und  
funktionstherapeutische Leistungen nach den Nrn. 8000ff 
GOZ anfallen. 

 

     

Röntgenaufnahmen 
- Zähne, je Projektion 

 
5000 GOÄ 

 
50 

 
2,91 

 
5,25 

 
7,29 

 Werden mehrere Zähne mittels einer Röntgenaufnahme erfasst, so 
darf die Leistung nach Nummer 5000 GOÄ nur einmal und nicht 
je aufgenommenem Zahn berechnet werden. 
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- Panoramaaufnahme(n) eines Kiefers 5002 GOÄ 250 14,57 26,23 36,43 
 

- Panoramaschichtaufnahme der Kiefer 
 

5004 GOÄ 400 23,31 41,97 58,29 

Sonstige Vergütung 
- Gebühren und Ersatz von Auslagen 
 
- Porto- und Versandkosten gemäß § 10 GOÄ  
 
 

 
 
 

    

 


